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PRESSEMITTEILUNG  

Richtlinien für Qualitätsprüfungen in  
ambulanten Pflegediensten veröffentlicht 

Der Medizinische Dienst Bund hat die Richtlinien für die Qualitätsprüfung in ambulanten 
Pflegediensten veröffentlicht. Sie wurden am 19. Mai 2025 vom Medizinischen Dienst 
Bund erlassen und am 7. August 2025 vom Bundesministerium für Gesundheit geneh-
migt. Die Richtlinien treten am 1. Juli 2026 in Kraft.  

Die „Qualitätsprüfungs-Richtlinien ambulante Pflege Teil 1a – Ambulante Pflegedienste“ 
(QPR ambulante Pflege Teil 1a) sind die Grundlage für die Prüfung der Qualität der allge-
meinen ambulanten Pflege, der außerklinischen Intensivpflege und der psychiatrischen 
häuslichen Krankenpflege, die von ambulanten Pflegediensten erbracht werden. Sie regeln 
zudem die Prüfung der Abrechnungen von ambulanten Pflegediensten mit den gesetzli-
chen Kranken- und Pflegekassen. Die Prüfung der Qualität von ambulanten Betreuungs-
diensten wird in einem gesonderten Teil 1b der QPR ambulante Pflege geregelt werden. 

Die neue Prüfsystematik für ambulante Pflegedienste folgt der Prüfphilosophie, die für die 
vollstationäre Pflege und die Tagespflege bereits umgesetzt wurde und berücksichtigt die 
Besonderheiten der ambulanten Pflege.  

„Mit den neuen Qualitätsprüfungs-Richtlinien wird der Fokus noch stärker auf die Versor-
gungsqualität gerichtet. Neu ist beispielsweise, ob Pflegedienste eine drohende Überfor-
derung von pflegenden Angehörigen im Blick haben und ansprechen, um die Pflegesitua-
tion stabil zu halten. Dies soll dazu beitragen, dass Pflegebedürftige möglichst lange in ihrer 
häuslichen Umgebung bleiben können. Zugleich verschlanken die neuen Richtlinien die zu-
künftigen Qualitätsprüfungen und fördern und stärken die Fachlichkeit der Pflegeeinrich-
tungen und der Prüfinstitutionen“, sagt Carola Engler, stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende des Medizinischen Dienstes Bund. 

Im Mittelpunkt steht die Qualität, die bei der versorgten Person ankommt 

Die Qualitätsprüfung wird nochmals deutlich stärker auf die Ergebnisqualität ausgerichtet, 
während einrichtungsbezogene Strukturkriterien – von wenigen Ausnahmen abgesehen – 
nicht mehr prüfrelevant sein werden. Entfallen sind zum Beispiel Prüfaspekte, die Erste-
Hilfe-Schulungen der Mitarbeitenden betreffen. Zudem wird nicht mehr eine Vielzahl von 
Einzelkriterien kleinschrittig bewertet, sondern die zentralen Themen werden anhand zu-
sammenfassender Qualitätsaspekte bewertet. 

Um die Versorgungsqualität beurteilen zu können, werden vom Pflegedienst versorgte Per-
sonen vom Prüfdienst besucht und in Augenschein genommen. Diese Personen werden 
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vom Prüfdienst zufällig ausgewählt. Die Richtlinien regeln, wie viele Personen für die allge-
meine ambulante Pflege, die außerklinische Intensivpflege und die psychiatrische häusliche 
Krankenpflege in die Prüfung einzubeziehen sind. 

Zusammenfassende Bewertung eines Qualitätsaspekts anhand von Leitfragen  

Der Prüfkatalog besteht zukünftig aus umfassenden Qualitätsaspekten. Zu jedem Qualitäts-
aspekt erfasst das Prüfteam zunächst Informationen. Anhand von Leitfragen wertet das 
Prüfteam die Informationen aus und gibt eine zusammenfassende Bewertung für den je-
weiligen Qualitätsaspekt ab. Dabei werden vier Bewertungskategorien unterschieden:  

A. Keine Auffälligkeiten oder Defizite 

B. Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person er-

warten lassen  

C. Defizit mit Risiko negativer Folgen  

D. Defizit mit eingetretenen negativen Folgen.  

Für die Qualitätsdarstellung sind nur die Bewertungskategorien C und D relevant. Die Re-
geln für die Qualitätsdarstellung werden von den Kostenträgern und den Leistungserbrin-
gerverbänden vereinbart. Sie treten zeitgleich mit den Qualitätsprüfungs-Richtlinien in 
Kraft.  

Beratungsorientierter Prüfansatz wird gestärkt 

Die Richtlinien basieren wie bisher auf einem beratungsorientierten Prüfansatz. Dieser 
sieht vor, dass die Prüferinnen und Prüfer die Pflegeeinrichtung und ihre Mitarbeitenden 
während der Prüfung zu möglichen Qualitätsverbesserungen beraten. Das Fachgespräch 
mit den Mitarbeitenden des Pflegedienstes nimmt bei der Bewertung der individuellen 
Versorgungsqualität zukünftig einen höheren Stellenwert ein.  

Um Pflegedienste für bestimmte Themen zu sensibilisieren, wurden Qualitätsaspekte auf-
genommen, die ausschließlich der Beratung dienen. Dabei geht es um die Zusammenarbeit 
zwischen dem Pflegedienst und den pflegenden An- und Zugehörigen sowie den Umgang 
mit Anzeichen von Gewalt, Vernachlässigung oder Unterversorgung der Pflegebedürftigen.  

Hintergrund  
Der Gesetzgeber hatte den Qualitätsausschuss Pflege beauftragt, durch wissenschaftliche 
Projekte neue Prüfverfahren sowie eine Alternative zur bisherigen Darstellung der Qualität 
von Pflegeeinrichtungen in Form von Pflegenoten zu entwickeln. Für die stationäre Pflege 
gibt es bereits seit 2019 ein neues Qualitätssystem.  
 
Nun liegt auch für die ambulante Pflege ein vergleichbares Qualitätssystem vor, das im Auf-
trag des Qualitätsausschusses Pflege von Wissenschaftlern der Hochschule Osnabrück 
(Prof. Dr. Andreas Büscher) sowie des Institutes für Pflegewissenschaft an der Uni Bielefeld 
(Prof. Dr. Klaus Wingenfeld) entwickelt und anschließend einem intensiven Evaluationspro-
zess unterzogen worden ist. Im Anschluss wurden die „Maßstäbe und Grundsätze für die 



 

Seite 3 von 3 
 
Medizinischer Dienst Bund │Theodor-Althoff-Straße 47 │ 45133 Essen │Telefon: 0201 8327-0 │ www.md-bund.de 

Qualität und Qualitätssicherung sowie die Vereinbarung zur Qualitätsdarstellung in der am-
bulanten Pflege“ von den Vereinbarungspartnern (Verbände der Kostenträger und der Ein-
richtungsträger) überarbeitet. Die jetzt für die Qualitätsprüfung von ambulanten Pflege-
diensten nach 114a Absatz 7 SGB XI vorgelegten Richtlinien hat der Medizinische Dienst 
Bund auf Basis des wissenschaftlich entwickelten Prüfkonzeptes und der Maßstäbe und 
Grundsätze erstellt und erlassen. Die Qualitätsprüfungen werden vom Medizinischen 
Dienst und vom Verband der privaten Krankenversicherung durchgeführt. 
 

Pressekontakt: 
Elke Grünhagen, Pressestelle Medizinischer Dienst Bund 
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Der Medizinische Dienst Bund ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Träger sind die Medi-

zinischen Dienste in den Ländern. Der Medizinische Dienst Bund koordiniert die Zusammenarbeit 

der Medizinischen Dienste und erarbeitet Richtlinien für ihre Tätigkeit. Zudem berät er die gesetz-

liche Kranken- und Pflegeversicherung auf Bundesebene z. B. in den Gremien der Selbstverwaltung 

wie dem Gemeinsamen Bundesausschuss. 

Die Medizinischen Dienste in den Ländern begutachten Versicherte auf Leistungen der Kranken- 

und Pflegeversicherung im Auftrag der Krankenkassen. Die Medizinischen Dienste führen zudem 

Qualitäts- und Strukturprüfungen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern durch. 
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